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Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Meißner Straße 151a, 01445 Radebeul Verbandsvorsitzender 
 
 
 

 Radebeul, 25.01.2017 
 

 
 
Beschluss PA 01/2017 
 
153. Sitzung des Planungsausschuss am 25.01.2017, TOP 2.1 
(öffentlich) 
 
Beschlussgegenstand: Stellungnahme zur Unterlage für das Raumordnungsver-

fahren für die Europäische Gas-Anbindungsleitung 
EUGAL 

 
Beschlusstext: Der Planungsausschuss beschließt, den unter Punkt 2 enthaltenen 

Wortlaut der regionalplanerischen Beurteilung des in der Anlage 
beigefügten Entwurfs der Stellungnahme als Stellungnahme des 
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ge-
genüber der Landesdirektion Sachsen abzugeben.  

 
Begründung: Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 

wurde mit Schreiben vom 02.12.2016 durch die Landesdirektion 
Sachsen aufgefordert, zur Antragsunterlage für das Raumord-
nungsverfahren Stellung zu nehmen. 
Gemäß Beschluss des Planungsausschusses PA 01/2015 vom 
26.02.2015 sollen u. a. Stellungnahmen zu Raumordnungsverfah-
ren der Beratung und Beschlussfassung im Planungsausschuss 
vorbehalten bleiben.  
 

Anlage: Entwurf der Stellungnahme einschließlich Sachvortrag 
 
 
 
 
 
Die Beschlussfassung wird bestätigt. 
 
 
 
 
 
M. Geisler 
Verbandsvorsitzender 
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 Radebeul, 25.01.2017 
 

 
 
Beschluss PA 02/2017 
 
153. Sitzung des Planungsausschuss am 25.01.2017, TOP 2.2 
(öffentlich) 
 
Beschlussgegenstand: Stellungnahme zum Entwurf der 1. Änderung und Aktua-

lisierung des Flächennutzungsplans der Stadt Wilsdruff 
 
Beschlusstext: Der Planungsausschuss beschließt, den unter Punkt 2 enthaltenen 

Wortlaut der regionalplanerischen Beurteilung des in der Anlage 
beigefügten Entwurfs der Stellungnahme als Stellungnahme des 
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ge-
genüber der Stadt Wilsdruff abzugeben.  

 
Begründung: Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 

wurde mit Schreiben vom 01.12.2016 durch das Planungsbüro 
Bothe aufgefordert, zum Entwurf der 1. Änderung und Aktualisie-
rung des Flächennutzungsplans nach § 4 (1) BauGB Stellung zu 
nehmen. 
Gemäß Beschluss des Planungsausschusses PA 01/2015 vom 
26.02.2015 sollen u. a. Stellungnahmen zu Flächennutzungsplä-
nen mit überörtlicher Bedeutung im Stadt-Umland-Bereich der 
Landeshauptstadt Dresden der Beratung und Beschlussfassung 
im Planungsausschuss vorbehalten bleiben.  
 

Anlage: Entwurf der Stellungnahme einschließlich Sachvortrag 
 
 
 
 
 
Die Beschlussfassung wird bestätigt. 
 

 
 
 
 

M. Geisler 
Verbandsvorsitzender 
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Beschluss PA 03/2017 
 
153. Sitzung des Planungsausschuss am 25.01.2017, TOP 2.3 
(öffentlich) 
 
Beschlussgegenstand: Stellungnahme zum Vorentwurf der ersten Fortschrei-

bung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsge-
meinschaft Dohna-Müglitztal 

 
Beschlusstext: Der Planungsausschuss beschließt, den unter Punkt 2 enthaltenen 

Wortlaut der regionalplanerischen Beurteilung des in der Anlage 
beigefügten Entwurfs der Stellungnahme als Stellungnahme des 
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ge-
genüber der Verwaltungsgemeinschaft Dohna-Müglitztal abzuge-
ben.  

 
Begründung: Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 

wurde mit Schreiben vom 25.11.2016 durch das Planungsbüro 
Gicon aufgefordert, zum Vorentwurf der ersten Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans nach § 4 (1) BauGB Stellung zu nehmen. 
Gemäß Beschluss des Planungsausschusses PA 01/2015 vom 
26.02.2015 sollen u. a. Stellungnahmen zu Flächennutzungsplä-
nen mit überörtlicher Bedeutung im Stadt-Umland-Bereich der 
Landeshauptstadt Dresden der Beratung und Beschlussfassung 
im Planungsausschuss vorbehalten bleiben.  
 

Anlage: Entwurf der Stellungnahme einschließlich Sachvortrag 
 
 
 
 
Die Beschlussfassung wird bestätigt. 
 

 
 
 
 

M. Geisler 
Verbandsvorsitzender 
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